
Vereinssatzung 
des Tischtennisclubs ,,Empor" Herzberg e. V. 

0 1 
Name, Sitz, Geschiübjahr 

(1) Die am 05.09.19fi0 ge#Wk& v _ P m n o r  Henbergführtab 
05.07.1990 den Namen T i u b  ,&mpof Herzberg und hat seiuen Sitz in 
Huzberg. Er ist in das Verehmghter beim Kreisgericht in Herzberg eingetragen. 

(2) Der Verein ist ordentliches des MB. 
(3) Das GescMfbjaht ist das Kalcndejahr. 

§ 2 
Z w e c k , A u f * m a d ~ d e r ~  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmitteIbar Zwecke im Sinne 
des Abschnitts ,-@ Zwecke" clurch Ausiibung des Sports in allen 
Bereichen. Der Zweck wird V-cht durch die Förderung und Ausfibung 
nachstehender Sportart: 

- Tischtezinis 
(2) Der Verband ist selbstlos Mg;  er verfolgt nicht m erster Linie eigenwirtscWche 

Zwecke. 
(3) Die Organe des Vcißns (0 8) Dben üna Tätigkeit e&tlich aus. 
(4) Mittel, die dem Verein zufüei3en, dth%en nur -ige Zweclsr= venvewkt 

werden. Die Mitglieder eddten khe Oewimiairteile und in ihrer E&&dt als 
Mitglieder auch keine sonstigeai Znwemhmgen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
PersondurchAusgabeai,diedenZweckendesVereins~sindodadurcfi 
unve&ihkdBig hohe VergMung begiInstigt werden, 

(5) Der Verein wahrt pateipolitisch NeuhaWE Er räumt den Angehörigen der  V6ker 
und Rassen gieichc Rechte ein und vertritt den GNndsatz reiigi89g und 

, wdm-cher Toleranz. 

§ 3 
Gliedenmg 
Jede im Verein behnebme Sporiart ist in dea seib&M&ig. Si regeln Ihre 
spcntiichea unä drnanaelien Angel- selbst, soweit das Gesamthkmse des Vereins 
nicht betroffen wird. 

$ 4  
Mitgliedschaft 
Dervgeinbesfehtaus: 
1. den erwachsenen Mitgliedern 

a) ordentlichen Mitgiiedern, die sich im Verein sportlich W g e n  und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, 

b) passiv& Mitgiiedem, die sich im Verein nicht sportlich W& und das 18. 
Lebensjahr voiiendet haben, 

C) auswiktigen Mitgliedern, 
d) iR,rciernd.cn Mitgliedern, 
e) Ehrenmitgliedern 

2. den jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 



9 5 
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Dem Verein kann jede natürliche Person als Mitglied -. 
(2) Die Mitgiiedschaft ist dxiftlich unter m i m g  der Vereinsatamg zu beantragear. 

Ober die Aufiuhme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Im Falle eMer 
Ablehnung, die nicht begrUndet zu werden braucht, ist die Benifung an die 
Mitgiiederversammlung durch den Antra@eller aill[ssig. Diese enischeidet t d @ t @  
Bei A- Minderj- ist die schnfuiche Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
a) Austritt, 
b) Ausschluss* 
C) Tod. 

(4) Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erkkt werdea Die 
Klindigungsfiist beWgt drei Monate zum Jahresschluss. 

(5) Em Mitglied kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen & 
a) wegen erheblicher Verbzmg Verpfiicbqp, 
b) wegen 2 a h l u n w  mit Beitragen von mehr als einem Jahresbeitrag 

trotz Mahnung, 
C) wegen eines schweren VembBes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unqmtiichen V e h a b m  
d) wegen une- Hmdlungem. 

In den Fäiien a), C), d) ist vor der Enischeiduag dem betdhem Mitgiied die 
Geiegeaheit zu gsben, sich zu Mertigen. Es ist zn da V*- des VorScandes 
aberdenAusschlussunterEinhaltungeherMmdestnistw>n 1OTagenscbriWichzu 
laden. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendimg. Die Entscheidung erfolgt 
schriftlich und ist mit Gründen zu versehen. Der Bescheid über den Ausschluss ist 
durch ehgescMebemm Brief mmskllen. Gegen die W d m g  ist die Benriung an 
die Mitgli-ung zulässig. Die Berilfimg ist binnen drei Wochen nach 
Absendung der Eaitscheidung schriftlich einzuim Die Mitglie&ava-g 

' entscheidet entgültig. 
(6) Bei Beendigung der Mitgiiedschafl blei'ben die bis nmi Ende des 

laufemden GescMhjahres und Mliche  sonstigen Verpflichtungen gegenaber dem 
Verein bestehen. 
Ausgeschiedene odez Mitglieder haben keinen -, &Anteile 
ausdemVadigendesVereins, A n d e r e ~ e m e S ~ ~ &  
-@osenen MitgIiedes gegen den Verein miissen bimieai sechs M- nach 
dem Er16schen der Mitgli* durch e ing-ew Briefst-ch dargelw 
und geltend gemacht werden. 

96 
RechteitndF'fliChten 

(1) Die Mitglieder sind k h t i g e ,  im Rahmen des Verehszweckes an den. 
Vemmtaltungen des Vereins tehmehmen. 

(2) Alle Mitgiieder sind verpfiichiet, sich entspmchenci der Satzung und den weiteren 
~ e n c i e s ~ & ~ b e l t e a ~ i e ~ ~ ~ i n d z u g e g e m e i ~  
~ c k s i c h ~ e  und KammxkcM verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder snd zur Entrichtung von BeitrBßpi vezpfiichtet Die Höhe der Be&ige 
beschließt die kt&gk&mersammlirng, 



9 7 
Maßregelung 

(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satamg oder gegen Beschli,isse des Vorstandes oder 
die Mitg i iedervmung verstoßen oder sich eines Verstoßes gegen die Interessen 
des Vereins oder eines unspmtiichen Verhaltens schuldig machen, k&men nach 
vorheriger Anh&Lmg vom Vorstand folgende Maßregeln verhangt werden: 

a) Verweis, 
b) Verbot der Teilnahme am SpoWben und den Vemnstaltungen des V& 

auf die Dauer von bis zu vier Wochen, 
C) Ausschluss. 

(2) Der Bescheid Uber die UaBregelung - die gegeniiber Ehmmitgiiedern nicht moglich 
ist - ist mit Einschreibebrief zuzustellen. Dem betroffenem Mitgiied steht das Recht 
zu, gegen diese Entscheidung den Beschwerdeausschuss des Vereins anzun&ka 

9 8 
w w e  
Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederv-g, 
b) der Vorstand. 

9 9 
Die M i t g i i e d e r v ~ l u n g  

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die ~ i t g l i e d e r v d u n g .  Die wichtigste 
Mitgliedemersammiung ist die H a u p t v U u n g .  Diese ist zusthdig W. 

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
b) Entgegennahme der Berichte der Kassenprufer, 
C) Entlastung und Wahl des Vorstandes, 
d) Wahl der bsenprüfier (Revisionskommission oder Revisor), 
e) Festsetzung von Bei-en, Umlagen und deren Fiiliigkeit, 
f) Genehmigung des Haushaltsplanes, 
8) Sa-g*d- 
h) B e s c h l u s s f ~ g  Ober Anträge, 
i) Entscheidung Ober die Benifun% gegen den ablehnendem Ehtscheid des 

Vorstandes nach 5 5, Abs. 2, 
j) Benifung gegen den Ausschluss eines Mitgiiedea nach 5 5, Ab. 5. 
k) Ernennung von Ehmmitgiiedern nach 5 12, 
1) Wahl der Mitglieder von sa- vorgesehenen AusschUssen, 
m) Auflasung des Vereins. 

(2) Die Hauptversammiung findet mindestens einmal jährlich statt; sie sollte im 1. Quartal 
durchgemhrt werden. 

(3) Eine itulkordentliche Mit@-ung ist innerhiilb einet Frist von zwei 
Wochen mit entsprechender xhiftlicher Tagesordnung einzuwen, wenn es 

a) der Vorstand beschließt oder 
b) 20 V. H. der erwachsenen Miigiieder beantragen. 

(4) Die Einbemfmg von Mitgliedeiverrrmunlungen erfolgt durch den Vorstand mittels 
sddtlicher E i x h h g .  FUr den Nachweis der liist- und Einladimg 
nicht die Absendung der scbdüichen E i  aus. Zwischen dem Tag der 
Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei 
und höchstens sechs Wochen liegen. Mit der Einberufhg der M i t g i i e d e r v w u n g  



ist die Tagesordnung milzuteilen Antri@ auf !hkungsZhhmg miissen bei d u  
Bekanntgabe der Tagesordnung Wrtlich mitgeteilt werden. 

(5) Die M i w u n g  ist ohne Racksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschiussBhig. Bei Beschltbsen und Wahlen entscheidet die e*he 
Mehrheit der abgegebenen güitigen Stimmen; St-leichheit bedeutet Ablehnung. 
SatnmgsWenmgen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegeberien gitltigen 
Stimmen. Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von M 
V. H. der Anwesenden beantragt wird. 

(6) Antriige k0men gestellt werden: 
C) von jedem erwachsenen Mitgiied - 9 4.1, 
d) vomvorstand. 

(7) AnMlge auf SahmgdWenmgen miissen vier Wochen vor der 
M i t g ü e d e r v e t m g  schriftlich beim Vorsitmnden des Vereins eingegangen sein. 

(8) t%er andere Anträge kann in der M i t g l i e d m u n g  nur abgestimmt werden, 
wenn diese Anträge muidestens eine Woche vor der Versammlung sdnjfüich bei dean 
Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Sp&m eingehende AntrlQe W e n  in der 
hf i tg l iedervedung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit einer 
Zweidrittelmehrheit bejaht wird. Dringlichkeitsantrtige auf' Satnmgsbdermg sind 
ausgeschlossen. 

(9) Über die M i t g l i u i m g  ist ein Eq#n@mtokoll zu fertigen, das vom 
Versammiungsleiter und dem Pmtokoliführer untmzeichnet werden muss. 

§ 10 
Stimmrecht und Wghlbarkeit 

(1) Mitglieder, die das 14. Lebensjahr voiiedet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht, 
(2) Das S-ht kann nur persönlich ausgeiibt werden. 
(3) Gewahlt werden kOnnen alle Mitgiieder, die dass 16. Lebensjahr v011endet haben. 
(4) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, k6mm an der Mitgliedervemmmlung ais 

Gäste teilnehmen. 

§ 1.1 
Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
a) dem 1. VorSi- 
b) dem 2. Vorsitzenden und Sportwart 
C) dem Kassenwart, 
d) dem Jqpdwart .  

(2) Der Vorstand mhrt die Geschafte im Sinne der Satzrmg und der Beschlüsse der 
Mitgiiedmersammiung. Er Edsst seine Beschlüsse mit eidhher Mehrheit. Bei 
Stimmengieichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen 
Abwesenheit seines Vertreters. Er ordnet und iiberwacht die Ttitigkeit. Der Vorstand 
ist berechtigt, flir bestimmte Zwecke Ausschibse ehmetzen. Er kam verbiiche 
Ordnungen erlassen. 

(3) Gerichtlich und &gerichtlich wird der Verein durch den 1. Vorsitzenden und den 
2. Vorsitzenden verfreten. 

(4) Der Vorstand wird jeweils für 2 Jahre gew&lt. 



§ 12 
Ehrenmitglieder 

(1) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 
Vorschlag des V o m d e s  zu ~ h r e n r n i ~ h  ernannt werden. Die l3nennw zu 
Ehrenmitgliedern erfoigt aufLebensZeit, wenn zwei Drittel der m e n  der 
anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zustimmen. 

(2) Ehrenmitglieder haben in der Mitgiiederversammlung Stimmrecht. 

§ 13 
Reschwerd-huss 
Der Beschwerde8usschuss besteht aus drei erwachsenen Mitgliedern, die nicht dem Vorstand 
angehören diirfen. Es wird jeweils Air zwei Jahre gewahlt. 

§ 14 -* 
Die Mitiiederversammlimg a t  filr die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenfla, die nicht 
Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingeseizten Ausschusses sein dürfen. Die 
Kamenprufer haben die Kasse des V& einschließlich der Bficher und Belege mindestens 
einmal im Gesch8ifhjahr sachlich und mlmerisch zu flen und dem Vorstand jeweils 
schriftlich Bericht zu Die Kassmpriifer ersktkm erstatten Mitgkderversammlung einen 
Priifbericht und m e n  bei ordn- Fühning der ~~ die 
Entlastung des Kassenwartes und des übrigen Vorstandes. 

§ 15 
F ~ ~ g  
Der Vereh finanziert sich aus.den B e i m  der Mitgiieder, Mitteln der Kommune, Miüeiu 
von Sponsoren und Fordermittel des Sportbundes bzw. der Verbande. 

§ 16 
Auflosung 

. (1) Fiir die Aufiösung des Vereins ents&eidet eine hiedb besonders e k & m f h d e  
Mitgiiedervmlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmbere!chtigten. 

(2) Bei Aufl6sung dts Vereins oder Wegfiill des Zwecks g d  5 2 dieser Satzung Wt 
das Verm6gen des Vereins, soweit es Ansprüche aus DarlehensverüiQa der 
Mitgiieder iibersteigt, ciem Landmbund zu, der es unmittelbar und ausschließlich 
fiir die in 5 2 dieser Satzung auf'geiühden Zwecke zu vememb hat. 

§ 17 
In-Kraft-Treten 
Diese Satzung ist in der vorliegenden Fonn am 16.072001 von der Mitgiiederversamdung 
des Tischtennisclubs ,,Empor" Henberg beschlossen worden 




